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Die Bestimmung, ob eine Geruchsexposition eine erheb-
liche Belästigung darstellt, kann durch meteorologische 
Ausbreitungsberechnungen berechnet werden. Dazu wird 
die Geruchsstoffemission bestimmt und die Verdünnung 
in der Atmosphäre berechnet. Mithilfe von moderieren-
den Faktoren (zB Schutzanspruch, Belästigungspotenzi-
al) wird aus der berechnete Immissionskonzentration die 
wahrnehmungsrelevante Exposition bestimmt. Durch die 
Geruchsbewertungskriterien wird anhand der Häufigkeit 
der Geruchswahrnehmung festgelegt, ob eine erhebliche 
Belästigung an einem Ort zu erwarten ist.

1.	Einleitung

Unter Umweltgeruch wird die Exposition des Menschen 
gegenüber einer ungewollten Geruchswahrnehmung ver-
standen, die durch die Freisetzung von Geruchsstoffen 
in der Atmosphäre entsteht. Das Auftreten von Umwelt
geruch ist vorrangig ein meteorologisches Problem, da 
eine Geruchswahrnehmung erst dann auftritt, wenn die 
Windströmung die Geruchsstoffe in Richtung des Re-
zipienten transportiert und die Konzentration, die sich 
durch die Verdünnung in der Atmosphäre ergibt, über der 
menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt. Davon zu 
unterscheiden sind Geruchsexpositionen in Innenräumen, 
die durch Emissionen bedingt sind, die innerhalb von Ge-
bäuden freigesetzt werden.1 Die Exposition gegenüber 
Umweltgeruch stellt neben Lärm die häufigste Ursache 
für Beschwerden an Umweltbehörden dar,2 wodurch die 
Frage der Geruchsbelästigung eine wachsende gesell-
schaftliche Bedeutung hat, die sich oftmals auch in Nach-
barschaftskonflikten äußert. Weiters kann Geruchsbelästi-
gung auch zu gesundheitlichen Einschränkungen führen.3 

Die Frage, ob eine erhebliche Geruchsbelästigung und 
damit eine schädliche Umwelteinwirkungen vorliegt, ist 
in öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren (Gewer-
berecht, Baurecht) und in privatrechtlichen Verfahren im 
Hinblick auf Unterlassungsklagen relevant. Die dichoto-
me Entscheidung, ob an einem Aufpunkt eine erhebliche 

Geruchsbelästigung auftritt (ja oder nein), erfolgt durch 
Geruchsbewertungskriterien. Damit ist es mithilfe von 
Schwellenwerten der Überschreitungshäufigkeit möglich, 
Häufigkeiten der Geruchsexposition im Hinblick auf die 
Erheblichkeit zu bewerten. An diese umwelthygienische 
Beurteilung wird zumeist eine umweltmedizinische Be
urteilung angeschlossen, um die gesundheitlichen Aus-
wirkungen der Geruchsexposition zu bewerten.

Im Folgenden werden die Schritte erläutert, um für einem 
Aufpunkt beurteilen zu können, ob eine erhebliche Ge-
ruchsbelästigung zu erwarten ist. Diese quantitative Vor-
gangsweise stellt den Stand der Technik dar. Im Vergleich 
dazu wird eine qualitative Einschätzung diskutiert, wie sie 
die neue österreichische Richtlinie für die landwirtschaft
liche Tierhaltung aus 20174 ermöglicht. 

2.	Bestimmung der Geruchsbelästigung

Die Beurteilung, ob an einem Aufpunkt (Anrainer, kritische 
Infrastruktur wie Schulen, Spitäler etc) eine Geruchsbeläs-
tigung zu erwarten ist, wird in einem zweistufigen Verfah-
ren bestimmt, das in Abbildung 1 dargestellt ist.

Im ersten Schritt wird aus der Emission der Geruchsstoff-
quelle und den meteorologischen Bedingungen (Wind-
verhältnisse, Stabilität der Atmosphäre etc) mithilfe eines 
meteorologischen Ausbreitungsmodells die Immissions-
konzentration der Geruchsstoffe für jede einzelnen Stunde 
des Jahres (8.760 Stunden) berechnet. Das erfolgt ent-
weder für einzelne ausgewählte Aufpunkte oder für einen 
Raster von Aufpunkten, das den relevanten Bereich im 
Umfeld des Emittenten abdeckt.

In einem zweiten Schritt wird aus dieser Zeitreihe der 
Immissionskonzentrationen die wahrnehmungsrelevante 
Geruchsexposition festgelegt. Dazu werden drei mode-
rierende Faktoren berücksichtigt (siehe Abbildung 1), die 
nicht nur Einfluss auf die Entstehung von Belästigungen, 
sondern auch auf die Entstehung geruchsassoziierter Be-
einträchtigungen des Wohlbefindens und gesundheitsre-

*	 18.15 Meteorologie | 6.30 Reinhaltung der Luft (nicht für Messtechnik und chemische Analyse) | 6.71 Umweltauswirkungen der Landwirt-
schaft (nur für luftgetragene Emissionen (Gases, Staub, Geruchsstoffe, Bioaerosole und Keime) und deren Immissionsbewertung) | 60.63 
Landwirtschaftliche Maschinen, Anlagen (nur für Lüftungstechnische Anlagen und Bauphysik von Stallungen, luftgetragene Emissionen 
(Gases, Staub, Geruchsstoffe, Bioaerosole und Keime) und die Immissionsbewertung durch Emissionen aus Stallungen und Biogasanlagen).
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levanter Symptome haben.5 Folgende moderierende Fak-
toren werden bei Umweltgeruch berücksichtigt: 1.) das 
Auftreten von Konzentrationsspitzen, die über dem Stun-
denmittelwert liegen (diese sind durch die statistischen 
Schwankungen der instantanen Immissionskonzentra
tion bedingt [Peak-to-mean-Faktor] und für die Geruchs-
wahrnehmung während eines Atemzugs relevant), 2.) der 
unterschiedliche Schutzanspruch vor Geruchsimmissi-
onen, der von der Widmungskategorie abhängt (zB rei-
nes Wohngebiet mit dem höchsten Schutzanspruch) und 
3.) das Belästigungspotenzial des Geruchs, das durch die 
Hedonik (angenehm vs unangenehm) bestimmt wird.

Wenn die Häufigkeit der Geruchsexposition den Schwel-
lenwert des Geruchsbewertungskriteriums (GBK) über-
schreitet, dann ist für diesen Aufpunkt eine erhebliche 
Geruchsbelästigung zu erwarten.

Abbildung 1: Ablaufdiagramm zur Bestimmung, ob eine 
Geruchsexposition über den Zeitraum eines Jahres als 
erhebliche Geruchsbelästigung zu beurteilen ist

3.	Modellierung der Immissionskonzentration  
für Geruchsstoffe

3.1.	 Vorbemerkung

Die Bestimmung der Geruchsimmission an einem Auf-
punkt basiert auf der Berechnung der Immissionskon-
zentration der Geruchsstoffe, die in gleicher Weise wie 
für andere Schadstoffe (PM10, SO2, NOx, NH3 etc) erfolgt. 
Im Folgenden werden die Bestimmung der Geruchsstof-
femission und die Berechnung des Transports und der 

Verdünnung der Geruchsstoffe in der Atmosphäre mithilfe 
von meteorologischen Ausbreitungsmodellen dargelegt.

3.2.	 Geruchsstoffemission

Die Geruchsstoffemission wird in GE/s angegeben und 
entspricht einem Massenstrom, der durch den Emitten-
ten in die Atmosphäre freigesetzt wird. Bei Geruchsstoffen 
wird eine geruchsäquivalente Masse (Geruchseinheit [GE]) 
herangezogen, da bei einer Mischung aus mehreren Ge-
ruchsstoffen die Massen durch unterschiedliche Geruchs-
schwellenwerte nicht direkt aufsummiert werden können. 
Bei Genehmigungsverfahren und für die Planung von Pro-
jekten kann nur auf bekannte Geruchsemissionsfaktoren 
EF zurückgegriffen werden; bei bestehenden Anlagen 
kann auch eine Messung des Geruchsstoffstroms erfol-
gen. Dazu müssen Luftproben gezogen werden und die 
Geruchsstoffkonzentration mithilfe eines Olfaktometers6 
gemessen werden. Das ist mit großem Aufwand und da-
durch auch mit hohen Kosten verbunden, sodass zumeist 
die Berechnung mithilfe von Emissionsfaktoren EF erfolgt. 
Für die Tierhaltung stehen sogenannte Konventionswerte 
zur Verfügung.7 Bei kontinuierlichen Emissionen werden 
Jahresmittelwerte für die Berechnung herangezogen, da 
für zeitlich aufgelöste Emissionszeitreihen zumeist keine 
entsprechenden Modelle oder Messungen vorhanden 
sind. Die in der österreichischen Richtlinie für Tierhal-
tungsbetriebe angeführte Methode der Geruchszahl8 ist 
eine dimensionslose Größe. Damit ist eine Quantifizierung 
der Geruchsstoffemission als Eingangsparameter für Aus-
breitungsmodelle jedoch nicht möglich.

3.3.	 Transport und Verdünnung in der Atmosphäre

Die freigesetzten Geruchsstoffe werden durch die turbu-
lente Diffusion in der Atmosphäre in Abhängigkeit von 
der Transportdauer verdünnt. Die Bestimmung der Ge-
ruchsimmission ist daher vorrangig ein meteorologisches 
Problem. Dieser Vorgang hängt von der Windrichtung und 
der Windgeschwindigkeit ab, die die Transportrichtung 
und die Transportdauer der Geruchsstoffe von der Quelle 
zum Aufpunkt bedingen. Die Stabilität der Atmosphäre 
beschreibt die turbulente Durchmischung während des 
Transports. Diese Vorgänge werden durch Ausbreitungs-
modelle beschrieben. Die meteorologischen Daten müs-
sen in Form von Stundenwerten für den Betrachtungsort 
zur Verfügung stehen. Diese Daten können durch Messung 
vor Ort oder durch geeignete Windfeldmodelle9 aus na-
hegelegenen meteorologischen Messstationen bestimmt 
werden. Damit ist es auch möglich, thermisch bedingte 
Windsysteme (wie Hangwinde und Berg- und Talwinde) zu 
berücksichtigen. Auch die Stabilität der Atmosphäre kann 
durch geeignete Verfahren bestimmt werden. Oftmals wird 
dabei auf Daten zurückgriffen, die nicht unmittelbar vor Ort 
erhoben werden (wie zB die Bewölkung am nächstgelege-
nen Flughafen).10 Grundsätzlich ist anzustreben, dass eine 
meteorologische Zeitreihe vor Ort über ein Jahr erhoben 
wird. Durch Messung mit einem Ultraschallanemometer 
kann auch die atmosphärische Stabilität direkt bestimmt 

Erhebliche 
Geruchsbelästigung

ja/nein 

Ausbreitungmodell  
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werde, was die Belastbarkeit der Daten wesentlich er-
höht.11 Zusätzlich sind auch digitale Geländemodelle und 
die Oberflächenbeschaffenheit (Bewuchs, Bebauung etc) 
der Umgebung für die Modellierung erforderlich.

Die Ausbreitungsmodelle unterscheiden sich durch die 
Art, wie die Physik des Verdünnungsvorgangs beschrie-
ben wird.12 Die einfachsten Modelle sind Gauß’sche Aus-
breitungsmodelle (AUSPLUME, AERMOD, ADMS, OML 
etc), die den Diffusionsprozess durch eine Normalvertei-
lung beschreiben. Da diese Modelle nur für ebenes Gelän-
de geeignet sind und die meteorologischen Bedingungen 
im gesamten Berechnungsgebiet als homogen angenom-
men werden, ist diese Modellart nur sehr eingeschränkt 
anwendbar. Als Stand der Technik werden Lagrange’sche 
(TAPM, AUSTAL, LAPMOD, GRAL, LASAT, SPRAY etc) 
und Euler’sche Ausbreitungsmodelle (CALGRID, CMAQ 
etc) angesehen, die auch in der Lage sind, die Umströ-
mung der Gebäude, den Bewuchs und orografische ge-
gliedertes Gelände zu berücksichtigen.13 Für spezielle 
Fragestellungen (wie zB die Geruchsbelästigung durch 
Tabakrauch, der über Fenster und Balkone freigesetzt wird) 
müssen Modelle verwendet werden, die die Umströmung 
von Gebäuden mit einer hohen räumlichen Auflösung 
erfassen können (wie zB das Modell MISKAM).14 Die Güte 
und die Belastbarkeit der Modellergebnisse hängen we-
sentlich von der Wahl eines geeigneten Modells ab. Das 
Ergebnis einer Ausbreitungsberechnung ist eine Zeitreihe 
der Immissionskonzentration für jeden relevanten Auf-
punkt.

4.	Bewertung der Geruchsexposition

Diese Zeitreihe der Immissionskonzentration dient der 
Festlegung der wahrnehmungsrelevanten Exposition 
mithilfe der drei moderierenden Faktoren (Peak-to-mean-
Faktor, Schutzanspruch von Widmungskategorien und 
Belästigungspotenzial). Der erste Faktor berechnet aus 
dem Stundenmittelwert der Immissionskonzentration 
(= Ergebnis der Ausbreitungsmodelle) die maximal zu er-
wartende Geruchskonzentration für die Dauer eines Atem-
zugs.15 Dazu sind stark vereinfacht Verfahren mit einem 
konstanten Faktor in Verwendung16 oder Verfahren auf der 
Basis der meteorologischen Ausbreitungssituation.17 

Die Berücksichtigung des Schutzanspruchs und des Be-
lästigungspotenzials der Geruchsstoffe als die zwei wei-
teren moderierenden Faktoren erfolgt entweder durch 
Gewichtungsfaktoren bei der Bestimmung der Geruchs-
exposition oder durch unterschiedliche Schwellenwerte 
der Geruchsbewertungskriterien. Der Schutzanspruch ist 
für Wohngebiet höher als für Gebiete mit gemischter Nut-
zung. In Abbildung 2 sind die Schwellenwerte der Über-
schreitungshäufigkeit hGBK der steiermärkischen Richt-
linie18 und in Abbildung 3 die der deutschen Richtlinie TA 
Luft19 für unterschiedliche Schutzansprüche und Belästi-
gungspotenziale zusammengestellt. Für industrielle und 
gewerbliche Gerüche, die nicht taxativ in den Abbildun-
gen 2 und 3 angeführt sind, kann durch die Bestimmung 
der Hedonik mithilfe des Polaritätenprofils20 ein geeigneter 
Schwellenwert des Geruchsbewertungskriteriums ausge-
wählt werden. 

Geruchsbelästigungspozential Schutzanspruch

Wohngebiete, 
sonstige 

sensible Gebiete

Wohnmisch
gebiete, 

Dorfgebiete

Sonstige, Frei-
land, Industrie-, 
Gewerbegebiete

Landwirtschaftliche Tierhaltung

Rinder-, Pferde-, Alpaka-, Schaf- und Ziegenhaltung 
(Stall, Gülle, Mist), Biofilter, Silage 40 50* 50*

Schweinehaltung (Stall, Gülle, Mist) 15 20 30

Hühnerhaltung (Stall, Kotlager) 10 15 20

Sonstige Quellen

Biofilter 40

Hausbrand, Schokoladefabrik, Ölmühle, Brauerei 15

Generell chemische, unnatürliche Gerüche wie Bitumen 
oder Lösungsmittel, Küchenabluft, Raffinerie, reine Holz-
Strauchschnitt Kompostieranlagen 

10

Verwesung, Verfaulen, ekelerregende Gerüche: zB Tier-
körperverwertung, Darmreinigung, unbelüftete Kom-
postieranlagen (vor allem Klärschlamm und Bioabfall), 
Gerbereien, Kläranlagen (Vorrechen), Küchenabfälle/
Speisereste 

2

* Bei einer Überschreitung der Geruchshäufigkeit kann eine Einzelfallprüfung vorgenommen werden.
Abbildung 2: Schwellenwerte der Überschreitungshäufigkeit hGBK (in Prozent) der Geruchsbewertungskriterien der steiermärkischen 
Richtlinie für unterschiedliche Geruchsbelästigungspotenziale (Geruchsarten) und Schutzansprüche
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Geruchsbelästigungs
potenzial Schutzanspruch

Wohn- und 
Mischgebiete

Dorfgebiete, 
Gewerbe- 

und Indust-
riegebiete

Landwirtschaftliche Tierhaltung

Milchkühe, Mastrinder, 
Pferde, Milch- und Mutter-
schafe, Milchziegen 

20 30

Mastschweine, Sauen 13.3 20

Sonstige Tiere 10 15

Mastgeflügel 6.7 10

Abbildung 3: Schwellenwerte der Überschreitungshäufigkeit 
hG (in Prozent) der Geruchsbewertungskriterien der deutschen 
TA Luft (vereinfacht) für unterschiedliche Geruchsbelästigungs-
potenziale für landwirtschaftliche Nutztiere (Geruchsarten) und 
Schutzansprüche (Widmung)

Aus Beschwerdestatistiken der Anrainer ist bekannt, dass 
eine deutliche Häufung in den warmen Jahreszeiten und 
in den Tagesrandzeiten (Frühstunden sowie Nachmittags- 
und Abendstunden)21 zu beobachten ist. Eine Geruchs-
wahrnehmung während einer kalten Winternacht führt in 
der Regel zu einer geringeren Belästigung als an einem 
warmen Sommerabend. Dies lässt sich durch eine tages- 
und jahreszeitliche Gewichtung erreichen, die die Wahr-
scheinlichkeit des Aufenthalts im Freien (Jahreszeit) und 
der Expositionswahrscheinlichkeit durch den Tag-Nacht-
Zyklus berücksichtigt. In Einzelfällen können tageszeit-
liche und/oder jahreszeitliche Gewichtungen durch den 

Sachverständigen berücksichtigt werden, wobei anhand 
der Lufttemperatur und der Tageslänge die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit im Freien einbezogen werden kann.22 
Die zeitliche Dimension (Tageszeit und Tag des Jahres) 
wird jedoch weder als moderierende Faktor bei der Be-
rechnung der Geruchsexposition noch bei den Geruchs-
bewertungskriterien berücksichtigt.

Bei der Festlegung, ob eine erhebliche Geruchsbelästi-
gung auftritt, werden neben den Geruchsbewertungskri-
terien oftmals auch lokale Gegebenheiten (Ortsüblichkeit) 
berücksichtigt. Dabei können in Genehmigungsverfahren 
die Schwellenwerte des Geruchsbewertungskriteriums 
auch deutlich überschritten werden. Für Deutschland sind 
solche Entscheidungen der Verwaltungsgerichtshöfe der 
Länder23 in einem Handbuch des Kuratoriums für Technik 
und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) zusammen-
gestellt.24 

In Abbildung 4 sind in der schematischen Darstellung die 
Zusammenführung der berechneten Geruchsexposition 
auf der Basis der Zeitreihen der Immissionskonzentration 
und die daran anschließende Beurteilung durch das Ge-
ruchsbewertungskriterium für zwei Aufpunkte A und B er-
sichtlich. Die beiden Aufpunkte unterscheiden sich durch 
die Windhäufigkeit der Emittent (B: Der Emittent liegt in 
der Hauptwindrichtung; A: geringere Windhäufigkeit). Nur 
wenn die Geruchsexposition E über der Wahrnehmungs-
schwelle von 1 GE/m3 liegt, kann der Geruch wahrge-
nommen werden (siehe blauer Pfeil in Abbildung 4; der 
Einfluss der meteorologischen Ausbreitungsbedingungen 
zeigt sich im Anteil von Nullwerten der Geruchsexposition 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,1 1 10 100

Ge
ru

ch
sh

äu
fig

ke
it 

h G
=1

00
-H

Ku
m

ul
ie

rt
e 

Hä
ufi

gk
ei

t H
 

Geruchsexposi�on E (GE/m³)

Aufpunkt A

Aufpunkt B

GBK

Windrichtungsverteilung 
führt in 50 % der 
Stundenwerte zu keiner 
Immission am  
Aufpunkt A  

Windrichtungsverteilung führt in 20 % der 
Stundenwerte zu keiner Immission am 
Aufpunkt B  

Geruchswahrnehmung 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Beurteilung, ob eine erhebliche Geruchsbelästigung an einem Aufpunkt auftritt; 
kumulierte Häufigkeit der Geruchsexposition an zwei Aufpunkten A und B, berechnet mit einem meteorologischen Ausbreitungs
modell, sowie das Geruchsbewertungskriterium mit einer Geruchskonzentration von EGBK = 1 GE/m3 und einer Schwelle der Über-
schreitungshäufigkeit von hGBK = 15 %
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[20 % für Aufpunkt A und 50 % für Aufpunkt B]) für jene 
Stunden des Jahres, in denen keine Geruchsstoffe vom 
Emittenten zum Aufpunkt des Rezipienten transportiert 
werden. Der Schwellenwert des Geruchsbewertungskrite-
riums hGBK dient der Beurteilung, ob am Aufpunkt durch die 
Überschreitung der Geruchshäufigkeit hG eine erhebliche 
Geruchsbelästigung zu erwarten ist. Für den Aufpunkt A 
(grün in Abbildung 4) liegt die Geruchshäufigkeit mit hG = 
9 % unter dem Schwellenwert des Geruchsbewertungs-
kriteriums mit hGBK = 15 %, während für den Aufpunkt B 
(rot in Abbildung 4) der Schwellenwert durch die Geruchs-
häufigkeit mit hG = 26 % überschritten wird und damit eine 
erhebliche Geruchsbelästigung an dem Aufpunkt B für 
einen Rezipienten zu erwarten ist.

5.	Diskussion

Die hier beschrieben Vorgangsweise mit der Bestimmung 
der Geruchsemission und dem Transport und die Verdün-
nung in der Atmosphäre mithilfe von meteorologischen 
Ausbreitungsberechnungen sowie die danach durchge-
führte Beurteilung anhand von Geruchsbewertungskrite-
rien stellt den Stand der Technik dar.

Bei der Bewertung von Umweltgeruch nimmt die Tier
haltung eine Sonderstellung ein. Die meisten nationale Re-
gelungen25 wurden für die landwirtschaftliche Tierhaltung 
entwickelt und in weiterer Folge auch auf gewerbliche und 
industrielle Geruchsstoffemissionen angewendet.

In Österreich löste eine neue Richtlinie aus 2017 die vor-
läufige Richtlinie aus dem Jahr 199526 ab. Diese aktuel-
le Richtlinie lässt nur eine qualitative Beurteilung zu. Es 
werden keine bindenden Grenz- oder Richtwerte für die 
Geruchsbewertungskriterien angeführt. Ein Relikt, das aus 
der Zeit der ersten Richtlinie für die Tierhaltung aus 1995 
stammt, ist die sogenannte vergleichende Standortbewer-
tung. Diese Vorgangsweise einer qualitativen Beurteilung 
geht vor allem von der Festlegung der Geruchsstoffemis-
sion aus. Die meteorologischen Ausbreitungsbedingun-
gen (Windrichtung und Windgeschwindigkeit sowie die 
Stabilität der Atmosphäre) werden nicht berücksichtigt. 
Dem Gutachter27 steht es gemäß der Richtlinie frei, den 
Transport und die dadurch bedingte Verdünnung in der 
Atmosphäre auf der Basis der Windhäufigkeit „beschrei-
bend zu bewerten“. Ähnlich vage wird die Einbeziehung 
der Geländeklimatologie (thermische Windsysteme) ge-
handhabt. Weiters erfolgt die Beurteilung durch den Sach-
verständigen, indem ähnliche landwirtschaftliche Betriebe 
(Tierart, Art der Haltung, Bestandsgröße etc) verglichen 
werden. Dieser subjektive Maßstab lässt eine Nachvoll-
ziehbarkeit der Gutachten vermissen. Trotz allem wird 
diese Form der Beurteilung von einigen Sachverständigen 
in öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren nach 
dem Baurecht immer noch angewendet.28 Trotz fachlicher 
Einwände wurde diese Form der Beurteilung auch in die 
derzeit gültige Richtlinie aus 2017 übernommen, obwohl 
diese methodische Vorgangsweise weder den Regeln der 
Technik noch dem Stand der Wissenschaft entspricht.29 

Da in Österreich keine legistisch-verbindlichen Regelun-
gen für Geruchsbewertungskriterien vorliegen, werden als 
Beurteilungsmaßstab, ob eine erhebliche Geruchsbelästi-
gung an einem Aufpunkt vorliegt, oftmals die Grenzwerte 
der deutschen TA Luft herangezogen (siehe Abbildung 3). 
In einer Zusammenarbeit einiger österreichischer Bundes-
länder wurde in den letzten Jahren eine Richtlinie entwi-
ckelt, die Geruchsbewertungskriterien für kontinuierliche 
und intermittierende Geruchsstoffemissionen vorschlägt 
(siehe Abbildung 2).30 Der Nachteil dieser Richtlinie liegt 
in der mangelnden Legitimität, da sie keiner Begutach-
tung unterzogen wurde. Für die Rechtssicherheit ist zu 
hoffen, dass sich die Regelung in Zukunft bewährt und 
damit auch in Österreich ein Instrumentarium zur Beur-
teilung von Geruchsbelästigung durch Umweltgeruch zur 
Verfügung steht.
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